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zu 1. 
 

Stellungnahme der Verwaltung   

Für den Verfahrensstand zur frühzeitigen öffentlichen Beteiligung sind Gutachten 
noch nicht zwingend notwendig. Zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB liegen folgende Gutachten vor.  

 

1. Schalltechnische Untersuchung (Schalltechnische Untersuchung zum Bau-
vorhaben „Am Hühnerberg“ in Leverkusen Quettingen im Rahmen der  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58/79/II, ACCON Köln GmbH, 
25.06.2018). 

2. Schalltechnische Untersuchung (Schalltechnische Untersuchung zum Bau-
vorhaben „Am Hühnerberg“ in Leverkusen Quettingen im Rahmen der  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58/79/II - Gewerbliche Geräu-
schimmissionen, ACCON Köln GmbH, 12.07.2019).    

3. Artenschutzprüfung (Artenschutzprüfung Stufe I, PL.Planung und Land-
schaft/Große - Kreyssig - Dr. Schönert GbR, April 2018). 

4. Versickerungsgutachten (Hydrogeologisches Gutachten, Middendorf-
Geoservice GbR, 15.10.2019)  

5. Lufthygienischen Gutachten (Lufthygienisches Fachgutachten zum Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“, simuPLAN 
- Ingenieurbüro für numerische Simulation, Juni 2018).  

 

Ein Bodenschutzgutachten ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. In-
haltliche Details hierzu können im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungs-
verfahrens geregelt werden. Ebenso entfällt die Erstellung eines Verkehrsgutach-
tens. Die Kleinmaßstäblichkeit der vorgesehenen Planung löst keine erhebliche 
Mehrverkehrsbelastung aus, wodurch das Erfordernis eines Verkehrsgutachtens 
nicht besteht.   
 
Für das Bebauungsplanverfahren Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“ wird 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewandt. Die zur Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben. Durch 
die Anwendung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich des Eingriffes gesetzlich nicht vorgegeben. Infolgedessen ist die Anferti-
gung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes nicht erforderlich. Gleichwohl 
werden verschiedene Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan pla-
nungsrechtlich gesichert.  
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird teilweise gefolgt.   
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zu 2. und 2.1. 
 

Stellungnahme der Verwaltung  

Leverkusen ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Bedingt durch die ange-
spannte Wohnungssituation entlang der Rheinschiene bezieht Leverkusen ein Wan-
derungsplus nicht nur aus den Fernwanderungen, sondern auch durch sehr hohe Zu-
züge aus Köln. Nach übereinstimmender Expertenmeinung und auch nach den prog-
nostizierten Zahlen des Instituts für Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) wird die Bevölkerungszahl und auch die Zahl der Haushalte in Leverkusen 
in den nächsten zwanzig Jahren weiterwachsen. Dadurch steigt der Bedarf an zu-
sätzlichem Wohnraum und damit der Flächenbedarf für Wohnbauflächen.  

Derzeit leben über 167.000 Einwohner in dieser Stadt. Laut aktueller Bevölkerungs-
prognose des IT.NRW von 2018 wächst die Bevölkerung in Leverkusen bis 2030 auf 
170.400 Einwohner an.  

Die vorhandenen Reserveflächen des Flächennutzungsplanes werden voraussicht-
lich nicht ausreichen, um die Wohnbevölkerung Leverkusens zukünftig angemessen 
mit Wohnraum zu versorgen und eine entspannte Wohnungsmarktlage zu erreichen. 

Laut den Berechnungen zum Wohnungsbauprogramm 2030+ müssen bis 2035 jähr-
lich 520 Wohnungen neu gebaut werden, um den in der Status-Quo-Variante prog-
nostizierten Bedarf decken zu können. Die Fertigstellungszahlen von Wohnungen 
sind in den vergangenen drei Jahren deutlich gestiegen, dennoch führt diese Ent-
wicklung noch zu keiner Entspannung am Wohnungsmarkt. Wichtiges Ziel ist des-
halb, die kontinuierliche Ausweitung des Wohnungsneubaus und eine Durchmi-
schung der Strukturen (Einfamilien-/Mehrfamilienhäuser), um eine Entspannung der 
Märkte und eine Begrenzung der Miet- und Preisentwicklung zu erreichen.   

Vor dem Hintergrund weiterhin steigender Einwohnerzahlen ist eine Entwicklung von 
neuem Wohnraum unabdingbar.  

Die von der Stadt betriebene Wohnbaupolitik erfolgt somit nicht angebotsorientiert. 
Vielmehr reagiert die Wohnungsbaupolitik der Stadt Leverkusen auf die aktuellen 
und zukünftigen demographischen Entwicklungstendenzen.   

Der Durchschnittswert an verstorbenen Personen pro Jahr bezifferte sich in Lever-
kusen in der Zeitspanne von 1996 - 2016 auf 1.870 Personen. In dem ermittelten 
Zeitraum bleibt der Durchschnittswert ohne gravierende Ausschwankungen nahezu 
konstant. Dies wird sich laut den Bevölkerungsvorausberechnungen fortsetzen. Im 
Zeitraum zwischen 2017 - 2039 werden laut der Prognose des IT.NRW im Durschnitt 
1.845 Personen pro Jahr versterben.  

Diese Prognose zeigt auf, dass von einem Anstieg der Sterbefälle in den nächsten 
Jahren nicht auszugehen ist. Die bisherigen demographischen Entwicklungen aus 
den Jahren 1996 - 2016 setzen sich fort. Folglich werden durch sterbende Personen 
nicht hinreichend Wohneinheiten disponibel, um dem Anstieg der Bevölkerung ent-
sprechende Wohnraumangebote zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage bleibt weit-
aus höher als das derzeitige Angebot an Wohnformen.    
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt. 

 

zu 3. 
 

Stellungnahme der Verwaltung  

Es handelt sich bei dem Plangebiet im rechtsverbindlichen Bebauungsplan nicht um 
eine als Grünfläche hinterlegte Parkfläche. Festgesetzt ist im rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan Nr. 58/79/II „Am Hühnerberg“ ein Parkplatz.  
 
Für das Bebauungsplanverfahren Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“ wird 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewandt. Die zur Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben. Durch 
die Anwendung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich des Eingriffes gesetzlich nicht vorgegeben. Infolgedessen ist die Anferti-
gung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes nicht erforderlich. Gleichwohl 
werden verschiedene Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan pla-
nungsrechtlich gesichert.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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zu 4. 
 

Stellungnahme der Verwaltung   

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Landschaftsplanes der Stadt Lever-
kusen. Ebenso weißt das Plangebiet keine räumliche Betroffenheit zu Schutz-
gebieten auf EU- und nationaler Ebene auf.  

Um einen Ausschluss von planungsrelevanten Arten darzulegen, erfolgte im Jahr 
2018 im Auftrag der Stadt Leverkusen, Fachbereich Stadtplanung, die Vergabe eines 
Gutachtens. Angefertigt wurde die Artenschutzprüfung (ASP) durch das Büro Große 
- Kreyssig - Dr. Schönert GbR Planung und Landschaft (Artenschutzprüfung Stufe I, 
PL.Planung und Landschaft/Große - Kreyssig - Dr. Schönert GbR, April 2018).   

Das Ziel des Gutachtens bestand darin, die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) be-
züglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, 
Arten des Anhanges IV FFH - Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden kön-
nen, zu ermitteln.    

Das Gutachten zeigt im Ergebnis auf, dass, trotz der unmittelbaren Lage des Plange-
bietes zum naturschutzrechtlich geschützten Wiembachtal, keine der in  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände er-
füllt werden. Ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
liegt nicht vor. Unter Beachtung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
stehen der Planung folglich keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die ar-
tenschutzrechtliche Beurteilung des Plangebietes wurde somit umfänglich berück-
sichtigt.  
  

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
 

zu 5. 
 

Stellungnahme der Verwaltung  
 
Für das Bebauungsplanverfahren Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“ wird 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewandt. Die zur Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben. Durch 
die Anwendung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich des Eingriffes gesetzlich nicht vorgegeben. Infolgedessen ist die Anferti-
gung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes nicht erforderlich. Gleichwohl 
werden verschiedene Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan pla-
nungsrechtlich gesichert.  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ins-
besondere die Nutzung erneuerbarer Energien zu berücksichtigen. Diese Maßgabe 
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wurde bei der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die Ausrichtung der Gebäude-
stellung eignet sich für die Solarenergienutzung. Solar- und Photovoltaikanlagen im 
Bebauungsplan sind zulässig und gewünscht. 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurden die Versickerungseigenschaften des Bo-
dens im Plangebiet gutachterlich untersucht (Hydrogeologisches Gutachten, Midden-
dorf-Geoservice GbR, 15.10.2019). Die Untersuchung der Bodenbeschaffenheit be-
stätigt die grundsätzliche Versickerungsfähigkeit der im Plangebiet befindlichen Bo-
denschichten. Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt auf 
dem Plangebiet.    

Ein gänzlicher Verzicht von Stellplätzen ist nicht vorgesehen. Dies begründet sich 
durch die Vorgaben der Landesbauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW). Gemäß § 51 Abs. 1 BauO NRW müssen bei der Errichtung von bauli-
chen Anlagen und anderen Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu er-
warten ist, Stellplätze oder Garagen hergestellt werden. Als Richtzahl für den Stell-
platzbedarf ist ein Stellplatz je Wohneinheit erforderlich. Um dennoch die Bodenein-
griffe im Plangebiet auf ein Minimum zu beschränken, ist innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche auch eine Tiefgarage gemäß § 12 Abs. 6 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) zulässig.   
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird teilweise gefolgt. 

 

zu 6. und 6.1. 
 

Stellungnahme der Verwaltung  

Aufgrund des Verkehrs auf der Pommernstraße sowie der Lützenkirchener Straße, 
werden Abgase emittiert. Das Plangebiet ist von der Schadstoffbelastung unmittelbar 
betroffen. Zur Erfassung und Bewertung der Schadstoffbelastung erfolgte im Jahr 
2018 im Auftrag der Stadt Leverkusen, Fachbereich Stadtplanung, die Vergabe eines 
Gutachtens. Angefertigt wurde die lufthygienische Untersuchung durch das Ingeni-
eurbüro für Numerische Simulation, simuPLAN (Lufthygienisches Fachgutachten 
zum Bebauungsplanverfahren Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“, simu-
PLAN - Ingenieurbüro für numerische Simulation, Juni 2018).   

Das Ziel des lufthygienischen Gutachtens bestand darin, die Stickstoffdioxid- und 
Feinstaubkonzentration im Bereich des Plangebietes zu ermitteln und zu bewerten.      

Bei Zugrundelegung der vorgesehenen Planung zeigt die gutachterliche Betrachtung 
im Ergebnis auf, dass die untersuchten Schadstoffkonzentrationen in allen beurtei-
lungsrelevanten Bereichen unter den Grenzwerten der 39. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchV) liegen und oftmals die Vor-
belastungswerte nur unwesentlich überschreiten. Die ermittelten Schadstoffkonzent-
rationen unmittelbar am Plangebäude liegen ebenfalls deutlich unter den Grenzwer-
ten. Folglich steht aus lufthygienischer Sicht der Planung nichts entgegen.    
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Die Deklarierung des Plangebietes bzw. der näheren Umgebung des Plangebietes 
als Umweltzone ist nicht auf Ebene der Bauleitplanung regelbar und somit nicht Ge-
genstand des Verfahrens.    

Die geplante Bebauung trägt zu einer Verschlechterung der stadtklimatischen Stand-
ortbedingungen bei. Bei der Erarbeitung des Plankonzeptes wurden jedoch vielfältige 
planerische Steuerungsmöglichkeiten angewandt, um einer Verschlechterung der 
stadtklimatischen Standortbedingungen entgegenzuwirken und auf ein verträgliches 
Maß zu mindern. Hierdurch wird trotz der anzunehmenden Verschlechterung des 
Stadtklimas sichergestellt, dass durch die Planung keine negative Beeinträchtigung 
der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf die umgebende Bebauung sowie 
auf das Plangebiet selbst ausgehen. 
 
Baulich-räumliche Präventionsmaßnahmen gegenüber Hitze  
 
 

 Durch die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 sowie durch die Höhe 
und Position der baulichen Anlage wird eine ausreichende Durchlüftung 
der bestehenden Siedlungsstruktur sichergestellt.  

 Aufgrund der gewählten Festsetzung von Mindestmaßnahmen der 
Baugrundstücke in Höhe von 500 m² wird eine zu große Verdichtung 
unterbunden.  

 Für die Erhaltung und die Verbesserung des Kleinklimas sieht der Be-
bauungsplan Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“ sowohl den 
Erhalt, als auch die Neupflanzung von Begrünungselementen vor.  

 Eine weitere bauliche Maßnahme zur Vorbeugung von extremen Wetter-
ereignissen in Form von Hitze ist die Dachbegrünung. Festgesetzt ist 
eine extensive Begrünung des Baukörpers sowie eine Begrünung der 
Garagendächer.  

 Um eine Versiegelung der Flächen auf ein Minimum zu beschränken 
sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen vollständig mit Vegeta-
tion und Rasenflächen zu bepflanzen.  

 

Die Umsetzung der vorstehend benannten Klimaschutzmaßnahmen ist über die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes gesichert.     

Bei der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58/79/II „Am Hühnerberg“ sind ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung gege-
ben. Das bauleitplanerische Vorsorgeprinzip wurde bei der vorliegenden Planung 
umfassend berücksichtigt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt. 

 

zu 6.2. 

 

Stellungnahme der Verwaltung  

Das Plangebiet befindet sich in einem räumlich funktionalen Zusammenhang zu be-
stehenden Straßenverkehrssystemen. Dieser räumlich funktionale Zusammenhang 
wird gebildet durch die Pommernstraße, südlich des Plangebietes sowie die Straße 
Am Hühnerberg, westlich und nördlich des Plangebietes. Aufgrund dieser örtlichen 
Gegebenheiten besteht jedoch eine Lärmvorbelastung, welche sich unmittelbar auf 
das Plangebiet auswirkt. Die Pommernstraße, im südlichen Abschnitt des Plangebie-
tes gilt dabei als Hauptemittent.  
Die nächstgelegene Schienenstrecke (Nr. 2324 / 2730) befindet sich in ca. 650 m 
Entfernung zum Plangebiet. Der Ausbreitungsweg der vom Schienenverkehr ausge-
henden Emissionen wird durch zahlreiche Gebäude beeinträchtigt. Die durch den 
Schienenverkehr auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen sind aus diesem 
Grund zu vernachlässigen bzw. sind den Immissionen der Pommernstraße vollstän-
dig untergeordnet. Für die Dimensionierung der Schallschutzmaßnahmen kommt 
dem Schienenverkehr bezogen auf das Plangebiet somit keine Bedeutung zu. 

Zur Ermittlung und anschließenden Beurteilung der auf die Fläche einwirkenden Lär-
mimmissionen, resultierend aus den Verkehrsströmen der Pommernstraße, wurde 
eine schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens angefer-
tigt. Erstellt wurde die schalltechnische Untersuchung vom Büro ACCON GmbH 
(Schalltechnische Untersuchung zum Bauvorhaben „Am Hühnerberg“, 25.06.2018). 
Anhand der gutachterlichen Untersuchung wurde ermittelt, inwieweit eine Über-
schreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ an der geplanten Bebauung vorliegt. Ableitend aus den Untersuchungs-
ergebnissen ist eine Beurteilung dessen möglich, inwieweit im Plangebiet gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB vorliegen bzw. 
unter Anwendung welcher planerischen Möglichkeiten zur Lärmreduktion gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert sind.      

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Geräu-
schimmissionen infolge des Straßenverkehrslärms in Teilen des Plangebietes bzw. 
an bestimmten Bereichen des geplanten Baukörpers sowohl tags als auch nachts die 
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ überschritten werden.  

Aus städtebaulichen Aspekten kommt die Anwendung des möglichen Spektrums ak-
tiver Schallschutzmaßnahmen nicht in Betracht. Zur Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse werden im Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen ge-
mäß den Vorgaben der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (Fassung Januar 2018) 
festgesetzt. Die Anwendungspflicht der passiven Schallschutzmaßnahmen ist über 
die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes gesichert.   
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Basierend auf den Ergebnissen der vorgenommenen Schalltechnischen Untersu-
chung zum Bauvorhaben und den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ist 
davon auszugehen, dass den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse in einem ausreichendem Maß Rechnung getragen wurde. Durch 
die Anwendung der im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetz-
ten passiven Lärmschutzmaßnahmen werden Langzeitfolgen, hervorgerufen durch 
eine chronische Lärmbelästigung, unterbunden. Die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie der Bevölkerung insgesamt, im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB, 
werden vollumfänglich berücksichtigt. Bei Umsetzung der Planung sind Gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sichergestellt.      

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt.    
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I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  
Belange 

I/B 1 Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 22.11.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Als Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am 
Hühnerberg“, ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.  

Die Einwohnerzahl in Leverkusen lag am 31.12.2018 bei 167.150 Einwohnern und ist 
gegenüber dem Vorjahr um 413 Einwohner gestiegen. Leverkusen kann seit Jahren 
aufgrund hoher Zuwanderungen eine wachsende Einwohnerzahl für sich verbuchen. 
Seit 2010 sind die jährlichen Wachstumsraten sogar deutlich gestiegen.  
Laut aktueller Bevölkerungsprognose des Instituts für Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT.NRW) von 2018 wächst die Bevölkerung in Leverkusen bis 2030 
auf 170.400 Einwohner an. Die Einwohnerzahl vom IT.NRW von 2018 zu Grunde ge-
legt, ist dies ein Zuwachs von rund 6.900 Einwohnern.  
Die Stadt erarbeitet derzeit mit externer Unterstützung, als Fortschreibung des jetzi-
gen Handlungsprogramms Wohnen, das Wohnungsbauprogramm 2030+. Nach Be-
rechnungen des beauftragten Gutachterbüros F+B wächst die Leverkusener Bevöl-
kerung bis 2030 noch stärker als die Prognose des IT.NRW, nämlich auf 175.100 
Einwohner in der Status quo-Variante an.  
Der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in Leverkusen hält aufgrund des beschriebe-
nen Bevölkerungswachstums weiter an. Laut Wohnungsbauprogramm 2030+ müs-
sen bis 2030 520 Wohnungen jährlich neu gebaut werden, um den Bedarf decken zu 
können.  
Vor diesem Hintergrund werden die vorhandenen Reserveflächen des Flächennut-
zungsplanes (FNP) voraussichtlich nicht ausreichen, um die Wohnbevölkerung ange-
messen mit Wohnraum zu versorgen. Ein Bestandteil des Wohnungsbauprogramms 
2030+ ist deshalb der Vorschlag von 62 Hektar zusätzlichen Potentialflächen, bei de-
nen eine wohnbauliche Aktivierung vorstellbar wäre. Die Diskussion über diese Po-
tentialflächen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.   
Es ist deshalb zwingend erforderlich, die derzeit vorhandenen Baulandpotentialflä-
chen für den Wohnungsbau in Gänze einer Wohnnutzung zuzuführen. 
Ableitend aus dem Erfordernis die vorhandenen Wohnbaupotentiale einer Wohnbe-
bauung zuzuführen, wird im Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet (WA) festge-
setzt. Zudem legitimiert das Nutzungsspektrum der unmittelbaren Umgebung des 
Plangebietes die Auswahl des Gebietscharakters eines WA.  

Um dennoch eine höchst mögliche Variabilität der zukünftigen Gebietsnutzung zu er-
möglichen, sind die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe denkbar und planungs-
rechtlich möglich. Darüber hinaus sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke ausnahmsweise zulässig sind. Dies gewährleistet eine 
potentielle, nicht das Wohnen störende, wirtschaftliche Nutzbarkeit innerhalb des 
Plangebietes.      

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt.        
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I/B 2 Geologischer Dienst NRW vom 07.11.2017 
 
  

1 
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zu 1. 

Stellungnahme der Verwaltung  

Es wurde ein entsprechender Hinweis bzgl. der Erdbebengefährdung in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird gefolgt.  

 

zu 2. 

Stellungnahme der Verwaltung  

Eine Untersuchung der Baugrundeigenschaften ist nicht Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. Eine Überprüfung der Baugrundeigenschaften, insbesondere hin-
sichtlich der Tragfähigkeit und des Setzungsverhaltens, kann im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens geprüft werden.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird nicht gefolgt.  

2 
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I/B 3 Fachbereich 30 - Recht und Ordnung - Bezirksregierung Düs-
seldorf - KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst)  
vom 13.11.2017 

  



        
           Bebauungsplan Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“  Seite  20  

  



        
           Bebauungsplan Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“  Seite  21  

  



        
           Bebauungsplan Nr. 58/79/II - 2. Änderung „Am Hühnerberg“  Seite  22  

Stellungnahme der Verwaltung  

Die Luftbildauswertung sowie die Auswertung anderer historischer Unterlagen haben 
ergeben, dass sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Blindgängerver-
dachtspunkt mit der Bezeichnung 269, im südlichen Bereich des Plangebietes befin-
det. Der ermittelte Blindgängerverdachtspunkt 270, im nördlichen Bereich der Fläche 
liegt außerhalb des Geltungsbereiches der geplanten Bebauungsplanänderung und 
ist somit nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens Nr. 58/79/II - 2. Änderung 
„Am Hühnerberg“. Dennoch wird die weitergehende Untersuchung des Blindgänger-
verdachtspunktes durch den Fachbereich Recht und Ordnung der Stadt Leverkusen 
in gemeinsamer Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Be-
zirksregierung Düsseldorf veranlasst, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.     

Der Blindgängerverdachtspunkt mit der Bezeichnung 269 wurde von der Bezirksre-
gierung Düsseldorf - KBD untersucht. Im Zuge der Untersuchung des Blindgänger-
verdachtspunktes konnte der anfängliche Verdacht ausgeschlossen werden. Kampf-
mittel wurden nicht geborgen.   

Dennoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass noch weitere Kampmittel im Boden 
vorhanden sind. Insofern sind Erdarbeiten auf dem Grundstück mit entsprechender 
Vorsicht auszuführen. Unter der Begrifflichkeit Erdarbeiten subsumieren sich alle Tä-
tigkeiten, bei denen aktiv in den Boden eingegriffen wird.  

Es wurde ein entsprechender Hinweis auf die Durchführung einer Sicherheitsprüfung 
bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Ferner beinhaltet der Hinweis Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit 
potentiellen Kampfmittelfunden.    

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung   

Der Äußerung wird gefolgt.    
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I/B 4 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG vom 23.11.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Seitens des Leitungsträgers wurden keine Anregungen hervorgebracht.  
Es besteht ein ausreichender Abstand zwischen dem Plangebiet und den umliegen-
den Richtfunktrassen.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.   
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I/B 5 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 
06.11.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Konflikte zwischen der beabsichtigten Planung und den öffentlichen Interessen des 
Bodendenkmalschutzes sind nicht ersichtlich. 

Der Hinweis auf Meldepflicht- und Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bo-
dendenkmälern wurde in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  

  

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird gefolgt.  
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I/B 6 PLEdoc GmbH vom 08.11.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Versorgungsleitun-
gen des Trägers sind nicht betroffen.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 7 Polizeipräsidium Köln vom 25.10.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Seitens der Behörde werden keine Anregungen hervorgebracht. Das Beratungsan-
gebot des Polizeipräsidiums Köln in Bezug auf mögliche Maßnahmen zur städtebau-
lichen Kriminalprävention ist nicht unmittelbar Gegenstand der Bauleitplanung. 
Bauwillige werden dennoch über das Beratungsangebot des Polizeipräsidiums Köln 
in Kenntnis gesetzt.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 8 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG vom 19.10.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Es befinden sich 
keine erdverlegten Glasfaserleitungen im Plangebiet.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 9 Unitymedia NRW GmbH vom 09.11.2017  
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Stellungnahme der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keinerlei Einwände gegenüber der Planung hervorge-
bracht. Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 10 Vodafone GmbH vom 18.10.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung  

Der Leitungsträger hat keinerlei Anregungen hervorgebracht. Im Plangebiet befinden 
sich keine Glasfaserleitungen und Kabelschutzrohre. Ferner ist derzeit seitens Voda-
fone keine Mitverlegung und kein Ausbau geplant.   

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 11 WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH)  
vom 08.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung  

Die Anregung der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL) Geschosswoh-
nungsbau zu realisieren ist bereits durch das geplante Konzept vorgesehen.  

Eine öffentliche Förderung des Geschosswohnungsbaus ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Eine Festsetzung im Bebauungsplan erfolgt nicht. Bei der vorliegen-
den Planung handelt es sich um eine städtische Liegenschaft. Ein öffentlich geförder-
ter Wohnungsbau kann im Rahmen des Kaufvertrages geregelt werden.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird gefolgt.    
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I/C Äußerungen der städtischen Betriebe 

I/C 1 TBL (Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR)  
vom 17.10.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Die Abwasserbeseitigung ist durch die bestehenden Netze in der Pommernstraße 
möglich. Die Beseitigung des anfallenden Abwassers ist auf Ebene der Bauleitpla-
nung gelöst.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/C 2 EVL (Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG)  
vom 08.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Ein Anschluss des Plangebietes an die bestehenden Infrastrukturnetze der Gewerke 
Strom, Telekommunikation sowie Gas und Wasser ist möglich. Die Technische Ver- 
und Entsorgung des Plangebietes ist folglich gesichert.   

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Äußerung wird gefolgt.  
 

 

 
  


